
Hannover, den 06.04.2005

Ausstattung von Fahrzeugen der regionseigenen 
Gesellschaften mit Rußfiltern

Sehr geehrter Herr Dr. Arndt, 

die Stadt Hannover hat am 03.04.2005 bereits zum 30. Mal in diesem Jahr die in der seit dem 
01.01.2005 gültigen EU-Richtlinie zur Begrenzung des Feinstaubes festgelegten Grenzwerte pro 
Tag überschritten. Die zulässige Höchstgrenze von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft 
darf maximal an 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Angesichts dieser Situation fragen wir die 
Regionsverwaltung:

1. Ist eine Nachrüstung des bisherigen Bestandes an Dieselfahrzeugen der Regionsverwaltung 
im Bereich des Fahrdienstes sowie innerhalb der regionseigenen Gesellschaften, insbesondere 
beim Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha), mit Rußfiltern erfolgt oder 
geplant?

2. Ist eine Ausstattung neu zu beschaffender Fahrzeuge innerhalb des Fahrdienstes der 
Regionsverwaltung sowie der Fahrzeuge der Tochtergesellschaften der Region Hannover 
beabsichtigt?

Mit freundlichen Grüßen      

gez. Dieter Lüddecke      
-Fraktionsvorsitzender-


